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Annahme eines Postulats über die
Mitspracherechte bei der SRG (13.3097)

Radio et télévision

Natalie Rickli (svp, ZH) brachte in einem Postulat ihr Unbehagen gegenüber den
eingeschränkten Mitwirkungsrechten der Gebührenzahler bei der Wahl der SRG-
Programme zum Ausdruck. Insbesondere nahm die Postulantin Anstoss an der
Tatsache, dass nur durch offizielle SRG-Vereinsmitgliedschaft, welche der
Gebührenzahlende durch den Kauf von Anteilsscheinen erwerben muss, der volle
Zugang zu Mitgliederforen und somit die Einflussnahme auf das Programm möglich
wird. Sie wollte deshalb den Bundesrat veranlassen, Möglichkeiten zur kostenlosen
Mitwirkung aller Programmnutzer zu prüfen. Der Bundesrat teilte die Meinung der
Postulantin und beantragte dem Nationalrat die Annahme des Vorstosses. Die grosse
Kammer folgte dieser Empfehlung in der Sommersession. 1

POSTULAT
DATE: 21.06.2013
MARLÈNE GERBER

In seinem Bericht zum Service public beantwortete der Bundesrat auch ein
überwiesenes Postulat Rickli (svp, ZH) mit dem Anliegen der kostenlosen Mitwirkung
der Gebührenzahlenden bei der Bestimmung der SRG-Programme. Im Service-public-
Bericht wie auch in seinem Bericht über Motionen und Postulate der gesetzgebenden
Räte bringt der Bundesrat seine Unterstützung für diese Forderung zum Ausdruck und
verspricht, zu prüfen, welche gesetzliche Grundlage erforderlich wäre, damit allen
Mediennutzerinnen und -nutzern der Zugang zu Internet-Plattformen der SRG
gewährleistet werden könnte, um sich in entsprechenden Foren an "Diskussionen über
Aspekte des Service public" zu beteiligen. 2

RAPPORT
DATE: 17.06.2016
MARLÈNE GERBER

Mit Inkrafttreten der neuen SRG-Konzession wird die SRG verpflichtet, in einen
permanenten Dialog mit der Öffentlichkeit zu treten. Insbesondere soll die
Bevölkerung die Möglichkeit erhalten, sich über Online-Plattformen über die
Programme auszutauschen. Dies entspricht der Forderung eines Postulats Rickli (svp,
ZH), weswegen der Bundesrat den Vorstoss im Rahmen seines Berichts über Motionen
und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahre 2018 zur Abschreibung beantragte.
Diesem Antrag kam das Parlament in der Sommersession 2019 nach. 3

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 18.06.2019
MARLÈNE GERBER

SGV verlangt Einschnitte bei der SRG

Radio et télévision

Drei Monate nach der äusserst knapp verlorenen RTVG-Abstimmung präsentierte der
Schweizerische Gewerbeverband (SGV) seine Vision des zukünftigen Servie public, die
mit starken Einsparungen bei der SRG verbunden ist und welche von der Grundidee
ausgeht, dass die SRG nur noch Leistungen anbieten solle, welche von privaten Medien
nicht erbracht werden können. Zeitgleich gab die SRG bekannt, dass ihr Budget im
kommenden Jahr um CHF 40 Mio. tiefer ausfalle. Dies war hauptsächlich auf das im Mai
gefällte Bundesgerichtsurteil zurückzuführen, wonach die Empfangsgebühren nicht der
Mehrwertsteuer unterliegen dürfen, sowie in einem geringeren Umfang ebenfalls auf
den im Rahmen der Beratungen zum RTVG gefällten Entscheid zur leichten Erhöhung
der Gebührenanteile für die lokalen Radio- und Fernsehstationen. Auch im aktuellen
Jahr musste die SRG aufgrund abnehmender Werbeausgaben ihr Budget bereits um
CHF 20 Mio. kürzen. Als Konsequenz sah sich die SRG zum Abbau von rund 250 Stellen
gezwungen, wovon 102 Stellen beim SRF, 74 bei RTS und 49 bei RSI betroffen waren.
Weitere 20 Stellen sollen bei der Generaldirektion gestrichen werden. Auch wenn die
Abstriche hauptsächlich bei Verwaltung, Produktion und Informatik angedacht seien,
komme es gezwungenermassen auch zu Abstrichen bei den Programmen. Nach
Möglichkeit soll der Stellenabbau über natürliche Fluktuationen wie die
Frühpensionierung oder den Verzicht auf die Neubesetzung vakanter Stellen erfolgen.
Bevor die SRG ihren definitiven Entscheid fällte, hatten die Mitarbeitenden einen Monat
Zeit, um über eine Hotline der SRG alternative Sparvarianten einzureichen, so etwa
stärkere Abstriche bei den Programmen, tiefere Spesen oder eine Reduktion des
Beschäftigungsgrads. Bei der Gewerkschaft Schweizer Syndikat Medienschaffender
(SSM) gab man sich enttäuscht, dass die SRG trotz 400 deponierter Alternativvorschläge

AUTRE
DATE: 08.09.2015
MARLÈNE GERBER
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auf ihrem Entscheid beharre. Die SRG rechtfertigte ihren Beschluss damit, dass
laufende Verträge die Umsetzung gewisser Vorschläge nicht möglich machten, einzelne
Vorschläge mit einem grossen Umsetzungsaufwand verbunden wären oder gar
Mehrkosten nach sich gezogen hätten. Ende Oktober 2015 ging die SRG auch auf die
stets lauter gewordenen Forderungen nach Kostentransparenz ein und wies den
finanziellen Aufwand für ihre deutschsprachigen Sendungen aus. 4

EMEK-Bericht zu den Service public-Medien
in der Schweiz

Aspects généraux de la politique médiatique

Im Dezember 2015 erschien der allseits erwartete Bericht der Eidgenössischen
Medienkommission (EMEK) mit Diskussionsbeiträgen und Gestaltungsvorschlägen zu
den Service-public-Medien. Die EMEK vertrat darin die Ansicht, ohne eigenständig
publizierte Angebote der SRG wäre die "robuste mediale Abbildung der politischen
Willensbildung gefährdet, eine Gefahr, der sich die Schweiz in den Augen der EMEK
nicht aussetzen sollte." Grösstenteils soll die Rolle der SRG nicht angepasst werden, wie
die Anhörungsergebnisse ergeben haben. Online-Werbung soll in den nächsten drei bis
fünf Jahren gemäss Mehrheit der 15-köpfigen Kommission verboten bleiben; die
bisherige Erlaubnis zur Verbreitung von Fernsehwerbung soll jedoch nicht zusätzlich
eingeschränkt werden. Uneinigkeit herrschte in der Kommission unter anderem
darüber, ob Bewegtbild-Werbung im Video-Bereich zulässig sein soll. In verschiedenen
Punkten sah die EMEK ferner fortführenden Diskussionsbedarf. So sei etwa die
Diskussion um angebrachte und nicht-angebrachte Programme auszudehnen, wobei
die SRG für jede Sprachregion Programmziele zu definieren habe und angeben müsse,
mit welchen Produkten diese Ziele erreicht werden sollen. Die Erreichung dieser Ziele
soll sowohl intern als auch extern evaluiert werden. Angesichts der aktuellen und
extensiv bewirtschafteten öffentlichen Debatte zum Service public erstaunt es, dass
der EMEK-Bericht in der Zeitungsberichterstattung kaum Erwähnung fand. 5

RAPPORT
DATE: 11.12.2015
MARLÈNE GERBER

Diverse Stellungnahmen zum Service Public
(2015)

Aspects généraux de la politique médiatique

Im Frühjahr 2015 hörte die EMEK erneut Vertreter der Medienbranche und der Politik
zur künftigen Ausgestaltung des Service public an. Tamedia und Ringier zeigten dabei
Sympathien für eine bereits im Vorjahr von Avenir Suisse geäusserte Forderung, wonach
alle Medienanbieter Inhalte der SRG frei weiterverwenden könnten. Keine
Unterstützung fand diese Idee hingegen bei den Journalistenvertretern. Mehr Einigkeit
herrschte bezüglich der Ansicht, die Werbung auf den audiovisuellen Kanälen der SRG
klar zu beschränken. Weit auseinander gingen die Ansichten der politischen Parteien
zum Service public. Während die SVP und die FDP diesen zu Gunsten der
Marktwirtschaft beschränken wollten, wurden von Links angesichts des Medienwandels
und der angespannten finanziellen Lage in der Branche auch Forderungen zum Ausbau
des Service public laut. Am zufriedensten mit der jetzigen Situation gab sich die CVP.
Nachdem sich Tamedia-Präsident Pietro Supino in der NZZ über die seiner Ansicht
nach marktverzerrende Wirkung der Angebote der SRG ausgelassen hatte, verschaffte
die NZZ auch zwei Medienwissenschaftlern des Forschungsinstituts Öffentlichkeit und
Gesellschaft (fög) eine Plattform, um über die Vorzüge der SRG zu berichten – ein
Aspekt, der gemäss den Forschern in der aktuellen Debatte bis anhin zu kurz kam. Dabei
stützten sie sich auf das Jahrbuch Qualität der Medien, das der SRG eine hohe
Integrationsleistung in Bezug auf Vertretung der Interessen verschiedenster
Gesellschaftsschichten attestierte. Ferner sei das Angebot an Unterhaltungssendungen
auch für die SRG legitim, wenn nicht gar notwendig, vorausgesetzt dass eine kritische
Schranke nicht überschritten werde. Auch ein massvoller Ausbau des Online-Angebots
sei verständlich, wolle man doch auch junge Personen erreichen. Dezidiert ablehnend
äusserten sich die Forscher gegenüber der von Avenir Suisse im Vorjahr eingebrachten
Idee, die SRG in eine Art Nachrichtenagentur umzuwandeln. Ohne eigenständige
Berichterstattung durch die SRG würde die Schweizer Medienlandschaft einen
zentralen Akteur verlieren, der qualitativ hochwertige Informationen liefere. Die

DÉBAT PUBLIC
DATE: 11.12.2015
MARLÈNE GERBER
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Medienkonzentration, welche gemäss den Forschern bereits besorgniserregende
Ausmasse erreicht habe und von der insbesondere Tamedia profitiere, würde dadurch
verstärkt. Private Medienhäuser würden die Integrationsleistung der SRG nur
unzureichend erfüllen, wodurch insbesondere die Berichterstattung über Minderheiten
marginalisiert würde. Nicht zuletzt würde auch der Stellenabbau bei den privaten
Medien beschleunigt, wenn sie kostenfreie Inhalte von der "Nachrichtenagentur SRG"
zur Verfügung gestellt bekommen würden. 6

Motion Rickli verlangt Berücksichtigung
dreier Postulate im Service-public-Bericht
(15.4032)

Radio et télévision

Die hauchdünne Annahme der RTVG-Vorlage durch das Volk veranlasste Natalie Rickli
(svp, ZH) zur Einreichung einer Motion, welche einen vollständigen Bericht zum Service
public forderte. Die Motionärin sowie 105 Mitunterzeichnende störten sich ob der im
Nachgang der Volksabstimmung erfolgten ablehnenden Antwort des Bundesrats zu drei
parlamentarischen Geschäften – namentlich den Postulaten Rickli (svp, ZH) (15.3636),
Romano (cvp, TI) (15.3769) und Wasserfallen (fdp, BE) (15.3618) – mit inhaltlichen
Forderungen an einen aufgrund eines 2014 überwiesenen Postulats der KVF-SR zu
erarbeitenden Bericht zu den Service-public-Leistungen der SRG. Die Motionärin
beschuldigte den Bundesrat, trotz des knappen Volks-Jas nicht zu einer umfassenden
Diskussion über die Ausgestaltung des Service publics bereits zu sein, und forderte die
Regierung deswegen zur Berücksichtigung aller medienpolitischen Vorstösse im Bericht
auf. Der Bundesrat bestritt diese Vorwürfe in seiner Antwort zum Vorstoss und
begründete seine vorläufige Zurückhaltung damit, dass zuerst die Ergebnisse des
erwähnten Berichts sowie ein weiterer Bericht der Eidgenössischen Medienkommission
(EMEK) abgewartet werden sollten, bevor weitere Schritte unternommen würden. Eine
andere Ansicht vertrat der erstberatende Nationalrat in der Wintersession 2015 in einer
ausserordentlichen Session zum "Bericht zum Service public": Die Motion wurde mit 92
Stimmen aus GLP, FDP und der neu erstarkten SVP gegen 75 Stimmen aus Mitte-Links
und einer marginalen FDP-Minderheit angenommen und an den Zweitrat überwiesen. In
der hitzig geführten Diskussion geriet nicht nur Bundesrätin Doris Leuthard ins
Kreuzfeuer der FDP und SVP; auch die Befürworter mussten sich von der CVP-Fraktion
der Zwängerei beschuldigen lassen. Martin Candinas (cvp, GR) hielt fest, dass das
Verlangen einer ausserordentlichen Session zur Aufnahme dreier Postulate in einen –
zum Zeitpunkt derer Einreichung – bereits überwiesenen Auftrag einem
aussergewöhnlichen Vorgehen entspreche, das sich "zum Wohl eines effizienten
Parlamentsbetriebes" hoffentlich nicht etablieren werde. Einige Tage vor dem
nationalrätlichen Beschluss veröffentlichte die EMEK ihren Bericht, der von der
Motionärin in der parlamentarischen Beratung als "dünnes Papier" bezeichnet wurde,
das lediglich den Erhalt des Status quo zum Ziel habe. 7

MOTION
DATE: 16.12.2015
MARLÈNE GERBER

Die Motion Rickli (svp, ZH) mit der Forderung nach einem vollständigen Bericht zum
Service public durch Berücksichtigung dreier im Parlament damals noch nicht
behandelter Postulate erlitt im Sommer 2016 dasselbe Schicksal wie bereits im Vorjahr
die gleichlautende Motion Germann (svp, SH): Sie wurde von der Kantonskammer
abgelehnt. Der Rat folgte dabei seiner beinahe einstimmigen Kommission, welche
zuerst den sich in Arbeit befindenden Bericht zum Service public abwarten wollte,
bevor ohne diese Grundlage weitere Schritte unternommen werden sollten. Die
Annahme der Motion würde lediglich zur Verzögerung bei der Erstellung des Berichts
führen. Der Nationalrat hatte sich im Vorjahr positiv zum Anliegen geäussert. 8

MOTION
DATE: 14.06.2016
MARLÈNE GERBER
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Motion Germann verlangt Berücksichtigung
dreier Postulate im Service-public-Bericht
(15.4051)

Radio et télévision

Im Ständerat reichte Hannes Germann (svp, SH) mit der Forderung an den Bundesrat,
einen vollständigen Bericht zum Service public zu verfassen, eine gleichlautende
Motion wie das im Nationalrat eingereichte Anliegen von Natalie Rickli (svp, ZH) ein. Im
Gegensatz zum Zwillings-Anliegen, das im Nationalrat in der Wintersession 2015 auf
mehrheitlichen Zuspruch stiess, versenkte die Kantonskammer Germanns Motion in
derselben Session mit 12 zu 27 Stimmen. 9

MOTION
DATE: 17.12.2015
MARLÈNE GERBER

International vergleichende Studie der
Universität Freiburg zum Service public

Radio et télévision

Eine vom BAKOM finanzierte, international vergleichende Studie der Universität
Freiburg zog gleich mehrere Schlüsse, die für die aktuelle Debatte über den Service
public von Belang sein könnten. Erstens werde der Service public in fast allen der 18
untersuchten angelsächsischen und europäischen Staaten durch eine nicht-
kommerzielle Medienorganisation bereitgestellt, die jedoch Rechenschaft über ihre
Tätigkeiten ablegen müssten. In diesem letzten Punkt empfahl die Studie den Schweizer
Behörden eine stärkere Institutionalisierung von Diskussionen über die Leistung und
Finanzierung der SRG. Zweitens seien Mischfinanzierungen des Service public
international weit verbreitet. Die Autoren der Studie erachteten den kompletten
Verzicht auf Werbeeinnahmen gerade im mehrsprachigen Kontext der kleinräumigen
Schweiz als unrealistisch. Und nicht zuletzt gehöre ein digitales Angebot zu einem
funktionierenden Service public, wenn dieser den Bedürfnissen der Bürgerinnen und
Bürger gerecht werden wolle. 10

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 02.03.2016
MARLÈNE GERBER

SRG. Kostentransparenz schaffen und
Kosteneffizienz steigern (Mo. 15.3603)

Radio et télévision

Eine Motion Wasserfallen (fdp, BE) mit der Forderung an die SRG, zur Steigerung der
Kosteneffizienz eine transparente Kostenrechnung nach Sendern, Sparten und
Sendungen auszuweisen, erhielt die Unterstützung des Bundesrates. Die Regierung gab
bekannt, dass die SRG bereits von sich aus aufgrund der im Rahmen der RTVG-
Abstimmung aufgetauchten Diskussionen beschlossen habe, die Kosten der einzelnen
Sendungen bekannt zu geben. Darüber hinaus publiziere die SRG bereits seit längerem
in ihrem Geschäftsbericht die Betriebskosten pro Sender sowie diverse weitere Kosten,
darunter auch diejenigen für Programminhalte oder etwa für Eigen- und
Fremdproduktionen. Als gänzlich unumstritten entpuppte sich die Motion auch im
Parlament: National- und Ständerat nahmen das Anliegen in der Herbstsession 2015
resp. in der Sommersession 2016 stillschweigend an. 11

MOTION
DATE: 14.06.2016
MARLÈNE GERBER

Mit der neuen Konzession wird die SRG  ab 2019 verpflichtet, in ihrem Jahresbericht
jeweils die Kosten von Sendungen oder Formaten, Sparten und Sendern auszuweisen.
Dies entspricht der Forderung einer überwiesenen Motion Wasserfallen (fdp, BE), die
von der SRG eine transparentere Kostenrechnung gefordert hatte. Im Rahmen der
Behandlung des Berichts über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im
Jahre 2018 schrieb das Parlament die Motion deshalb auf Antrag des Bundesrates in der
Sommersession 2019 ab. 12

MOTION
DATE: 18.06.2019
MARLÈNE GERBER
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Bericht (und Zusatzberichte) zum Service
public (BRG 16.043)

Radio et télévision

Im Juni 2016 präsentierte der Bundesrat den spätestens seit der rekordknappen
Annahme des revidierten RTVG mit Spannung erwarteten und in Erfüllung eines
Kommissionspostulats verfassten Bericht zum Service public. Dieser plädierte im
Grunde für den Erhalt des Status quo – ein Ergebnis, das auf unterschiedliche
Reaktionen stiess. Während der Bericht für die Befürworter die Bestätigung darstellte,
dass ein starker Service public benötigt werde, monierten die Gegner, dass im Bericht
gar keine Alternativen aufgezeigt würden und vieles zu vage bliebe. Einige Änderungen
sah der Bericht dennoch vor: So soll etwa der Informationsauftrag verstärkt und die
Integrationsleistung insofern gesteigert werden, dass vermehrt junge Leute erreicht
werden sollen – ein Unterfangen, das den Ausbau des Online-Tätigkeitsfeld verlangt.
Gerade Letzteres stiess den Kritikern der SRG sauer auf; der Druck auf private Anbieter
werde so in diesem Bereich noch zusätzlich verstärkt. Der Bundesrat erwartet ferner,
dass sich die Programme und das Online-Angebot der SRG in Zukunft deutlicher vom
kommerziellen Angebot Privater unterscheidet. Dies zu definieren wird die Aufgabe im
Rahmen der Neukonzessionierung 2019 sein. Dabei sollen auch zusätzliche Vorgaben
für Unterhaltungssendungen gemacht werden. Festhalten will der Bundesrat am
bestehenden Mitteleinsatz von CHF 1,2 Mrd. sowie an den aktuellen
Werbeeinschränkungen, die auch ein Werbeverbot im Online-Angebot beinhalten.
Bezüglich Werbeverbot im Online-Bereich behält sich der Bundesrat jedoch dessen
Aufhebung vor, sollten die Erträge aus der Fernsehwerbung und den Empfangsgebühren
rückläufig werden. Der Verband Schweizer Medien (VSM) stellte sich sowohl gegen die
Plafonierung der Mittel – der VSM forderte eine Reduktion auf CHF 1 Mrd. – als auch
gegen die geltenden Werbeeinschränkungen, die dem Verband nicht streng genug
waren: Er forderte für das Schweizer Fernsehen ein komplettes Werbeverbot ab 20 Uhr.
Ferner plant die Regierung im Sinne einer Modernisierung in mittlerer Zukunft, das
Bundesgesetz über Radio und Fernsehen (RTVG) in ein Gesetz über elektronische
Medien zu überführen. Und nicht zuletzt schien gerade auch der in den Medien
vorherrschende, eher negative Tenor zum Bericht die Notwendigkeit zu verdeutlichen,
der Gesellschaft die Mehrwerte des bestehenden Service public in Zukunft deutlicher
aufzuzeigen. Die Stärkung der Legitimation über einen intensivierten Dialog mit der
Öffentlichkeit erachtete der Bundesrat in seinem Bericht denn auch als unabdingbar. 13

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 17.06.2016
MARLÈNE GERBER

Der Ständerat, der den Bericht zum Service public in der Herbstsession 2016 als Erstrat
behandelte, nahm mit 37 zu 5 Stimmen und 1 Enthaltung vom Bericht Kenntnis. Damit
lehnte er einen Rückweisungsantrag einer Kommissionsminderheit Germann (svp, SH)  –
gestützt durch Kollege Hösli (svp, GL) – ab, der einen Zusatzbericht mit weiteren
Konkretisierungen, unter anderem zum Grundversorgungsauftrag und zur
Berücksichtigung neuer technologischer Entwicklungen, gefordert hätte. Er tat dies
jedoch erst nach längerer und breit gefächerter Diskussion, wobei zahlreiche
Kommissionsmitglieder sowie einige weitere Mitglieder des Rats ihr Votum abgaben. Die
Grundhaltung dabei war, dass der Bericht den im Kommissionspostulat enthaltenen
Auftrag, nämlich die Leistungen des Service public der SRG "unter Berücksichtigung der
Stellung und Funktion privater Rundfunkanbieter zu überprüfen und darzustellen",
zufriedenstellend erfülle und es nicht Aufgabe des Berichts sei, Antworten auf alle
hängigen Fragen rund um den Service public zu liefern. Diesbezüglich gingen die
Meinungen der Ständeratsmitglieder natürlich nach wie vor auseinander, wie sich etwa
in divergierenden Voten zum Joint Venture der SRG mit der Swisscom und Ringier oder
zur Anwendbarkeit des Subsidiaritätsprinzips zeigte. 14

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 26.09.2016
MARLÈNE GERBER

Im Gegensatz zum Ständerat und dessen Kommission hatte sich die grossmehrheitliche
KVF-NR mit dem vorliegenden Bericht nicht zufrieden gezeigt und bereits im
Spätsommer 2016 nach der Durchführung einer breiten Anhörung einen Zusatzbericht
zum Service public verlangt. Ganz konkret sollte dieser aufzeigen, wie die Entwicklung
privater elektronischer Medien gefördert werden könnte und ob die SRG künftig einen
Open-Content-Ansatz verfolgen soll. Mit 14 zu 11 Stimmen verworfen wurde hingegen
die Forderung, in einem weiteren Zusatzbericht Möglichkeiten zur Steigerung der
Programmattraktivität für die Jugend aufzuzeigen. Im Januar 2017 wurden der
Kommission nun insgesamt drei von der Bundesverwaltung erarbeitete Berichte sowie

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 25.01.2017
MARLÈNE GERBER
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eine Studie vorgelegt. 
Zur Frage, ob es für die Medienvielfalt förderlich wäre, wenn die SRG ihre
Eigenproduktionen privaten Anbietern kostenfrei zur Weiterverbreitung anbieten
würde (Open Content) – durch eigene Recherchen angereichert oder nicht –  äusserte
sich das BAKOM in einem dieser Berichte kritisch. Die Wahrscheinlichkeit, dass die
privaten Medienanbieter die SRG-Inhalte durch eigene Recherchen ergänzen würden,
erachtet das Bundesamt als gering, was zu abnehmender Medienvielfalt führen würde.
Ferner könne durch die Drittverwertung nicht garantiert werden, dass
Werbeeinnahmen, die durch gebührenfinanzierte Inhalte erzielt werden, wieder in die
journalistische Leistung zurück fliessen würden. Und nicht zuletzt verwies das BAKOM
auf den seit Anfang 2017 bestehenden, neuen Dienst der sda, der ihren Kunden ohne
Zusatzkosten nationale und regionale Videoinhalte von nationalem Interesse zur
Verfügung stellt. Eine kürzlich getroffene Vereinbarung zwischen der sda und der SRG
eröffne sda-Kunden zudem ein kostenpflichtiges Zusatzangebot, mit dem sie
tagesaktuelle Videos von SRF oder RTS nutzen können. Aus aktueller urheberrechtlicher
Sicht schliesslich müsste das Recht zur Weiterverwendung im Sinne des Open Contents
bei allen betroffenen Rechteinhabern eingeholt werden; wo ausländische
Rechteinhaber tangiert sind, müssten ferner internationale Vereinbarungen beachtet
werden. 
Im Bericht zu den Entwicklungsmöglichkeiten privater elektronischer Medien verwies
das BAKOM auf bereits beschlossene Massnahmen. Gemäss der im September 2014
beschlossenen und an der Urne angenommenen Teilrevision des RTVG sind regionale
TV-Sender und DAB+ verbreitende konzessionierte Gebührenradios ermächtigt, auch
ausserhalb ihres Verbreitungsgebiets zu senden; ferner werden die regionalen
Gebührenanteile bis 2020 gestaffelt von 4% auf 6% erhöht. Darüber hinaus wägt der
interne Bericht Vor- und Nachteile sowie gesetzgeberischen Änderungsbedarf
verschiedener weiterer, potentiell möglicher Massnahmen ab, so etwa im Bereich der
Onlineförderung, der Aus- und Weiterbildung oder in Anbetracht der bereitgestellten
finanziellen Mittel oder des gewährten Spielraums. Möglichkeiten der Kooperation
zwischen der SRG und privaten Anbietern oder von privaten Anbietern untereinander
werden im Bericht ebenfalls aufgezeigt. Als freiwillige und ohne Gesetzesänderung
sofort umsetzbare Massnahme denkbar, wäre gemäss Bericht die Konzentration der
Regionalsender auf ihre Kernkompetenz, wobei sie nationale und internationale Inhalte
zu einem zu definierenden, "vernünftigen" Preis bei der SRG beziehen würden.
In den Zusatzabklärungen des BAKOM zum Service public im Medienbereich hält das
Bundesamt unter anderem fest, dass der Schwerpunkt kommerzieller Privat-TV-Sender
im Unterhaltungsbereich liege und dass die privaten Anbieter die SRG demzufolge in
erster Linie in den Sparten Sport und Unterhaltung einschränken möchten. Neben den
reinen SRG-Musiksendern wie Radio Swiss Pop bemängelten die Privatradios auch die
ausgebauten Deutschschweizer Regionaljournale; auch in dieser Sparte möchten sie
ihre Programme gerne ausbauen, fühlten sich aber durch die SRG zu stark
konkurrenziert. Stellung nahm das BAKOM im Folgenden zum Unterhaltungsbereich der
SRG. Publikumsattraktive Sendungen wie Casting- oder Quizshows könnten auch von
Privaten produziert werden; hier seien jedoch Vorgaben in der Produktion oftmals ein
Hindernis für Private. Das BAKOM vermutet, dass wahrscheinlich kein Privater anstelle
der SRG solche Sendungen programmieren würde. Ein ähnliches Argument führte das
Bundesamt betreffend Sendung von Grossanlässen – beispielsweise das Eidgenössische
Schwing- und Älplerfest oder Spiele der Fussball- und Eishockey-Nationalmannschaft –
ins Feld: Hohe Kosten für Produktion und Übertragungsrechte würden viele private
Anbieter daran hindern, solche Ereignisse auszustrahlen, da dies kaum kostendeckend
geschehen könne. Ob Private deswegen auf die Ausstrahlung solcher Geschehnisse
verzichten würden, lasse sich aber nicht abschliessend beantworten. Bezüglich der
reinen SRG-Musik-Radiosender vertrat das BAKOM ebenfalls die Ansicht, dass diese von
Privaten angeboten werden könnten, Letztere aber nicht in der Lage wären, solche
Sender werbefrei zu gestalten, womit die Publikumsattraktivität gemindert würde.
Stellung nahm das BAKOM ferner zur in Auftrag gegebenen und oben erwähnten Studie,
deren Aufgabe es war, Möglichkeiten zur Korrektur von Wettbewerbsverzerrungen
aufzuzeigen. Solche könnten minimiert werden, wenn ein öffentlicher Anbieter Service-
public-Inhalte produziere und diese privaten Anbietern zur Verbreitung bereitstelle,
schliesst die Studie. Eine solche Regelung hätte jedoch "gewichtige volkswirtschaftliche
und staatspolitische Nachteile", wie das BAKOM im Bericht zu den Zusatzabklärungen
schreibt. Neben dem Abfluss von Werbegeldern ins Ausland – eine Konsequenz, die
auch in der Auftragsstudie in Betracht gezogen wird – nannte das Bundesamt unter
anderem den Wegfall des Regionalausgleichs als Folgen dieser Änderungen. 15
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An ihrer Sitzung am 13.2.17 beriet die KVF-NR die im Januar vorgelegten Zusatzberichte
zum Service public und beschloss auf deren Grundlage die Lancierung verschiedenster
Kommissionsvorstösse: Zur Förderung der elektronischen Service-public-Angebote
ausserhalb der SRG sieht eine Motion (17.3008), die durch eine deutliche
Kommissionsmehrheit gestützt wird, die Vergrösserung der Verbreitungsgebiete sowie
die Aufhebung der 2+2-Regel vor. Besagte Regel hindert ein Unternehmen oder einen
Veranstalter momentan daran, mehr als zwei Fernseh- und zwei Radio-Konzessionen zu
besitzen. Zu dieser Massnahme hatte sich das BAKOM in seinem Bericht nicht nur
positiv geäussert. Das Bundesamt befürchtet mit Aufhebung dieser Regelung eine
Medienkonzentration sowie die Schlechterstellung kleiner und unabhängiger
Veranstalter. Zudem sei mit der letzten RTVG-Revision bereits eine Aufweichung dieser
Regelung beschlossen und unterdessen in Kraft gesetzt worden: Für die Einführung
neuer Verbreitungstechnologien kann der Bundesrat neuerdings Ausnahmen bewilligen.

Um Marktverzerrungen zu minimieren, verlangt eine relativ knappe Mehrheit der
Kommission mittels einer weiteren Motion (17.3009) die Erarbeitung einer Vorlage zur
Umsetzung eines Open-Content-Modells, wonach die SRG ihre Eigenproduktionen allen
Privaten zur freien Verfügung bereitstellen müsste. Die Initiative zu diesem Vorstoss
stammte von GLP-Nationalrat und Kommissionsmitglied Jürg Grossen (BE), was den
Eindruck erwecken lässt, dass sich auch in der politischen Mitte Befürworter für diese
Idee finden lassen. Eine der Kommission im Januar vorgelegte externe Studie hatte
nachgewiesen, dass Marktverzerrungen mit diesem Vorgehen verhindert werden
könnten. Auch hierzu hatte sich das BAKOM aus diversen Gründen in seinen gleichzeitig
mit der Auftragsstudie präsentierten Berichten kritisch geäussert. 
Ferner gerieten diverse SRG-Sender, die keinen eigentlichen Service-public-Auftrag
wahrnehmen, in die Kritik der Kommission. Ebenfalls eine knappe Mehrheit beschloss
die Einreichung einer dritten Motion (17.3010) zur Abschaffung von solchen Radio-
Spartensendern und eine damit einhergehende Senkung der Gebührengelder. Neben
den reinen Musiksendern, die bereits in der Auftragsstudie namentlich erwähnt worden
waren, nannte die Motion auch Radio SRF Virus, Radio SRF Musikwelle und Radio RTS
Option Musique namentlich als Sender dieser Sparte. Nicht zuletzt hielt die KVF-NR an
ihrem bereits im Vorjahr gefällten und der ständerätlichen Kommission
entgegengesetzten Entschluss fest, einer parlamentarischen Initiative Rutz (svp, ZH)
Folge zu geben, welche die nichtkonzessionierten Tätigkeiten der SRG einschränken
will. 
Abschliessend erteilte die Kommission der Verwaltung zwei Aufträge, mit denen
Doppelspurigkeiten zwischen den Regionaljournalen der SRG und der regionalen
Berichterstattung privater Radioanbieter aufgezeigt werden sollen und dargelegt
werden soll, wie sich zusätzliche Werbeeinschränkungen für die SRG auswirken
würden. 16

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 13.02.2017
MARLÈNE GERBER

Nach einer längeren Debatte nahm in der Frühjahrssession 2017 auch der Nationalrat
Kenntnis vom Service-public-Bericht und dessen Zusatzbericht. Im Namen der Grünen
Fraktion lobte Adèle Thorens Goumaz (VD) die Leistungen der SRG für die lateinische
Schweiz und wies auf jüngste Entwicklungen auf dem französischsprachigen
Zeitungsmarkt in der Schweiz hin, welche die Notwendigkeit eines marktunabhängigen
Mediums zur Erhaltung der Medienvielfalt und Berücksichtigung von
Sprachminderheiten aufzeigten. Wie diverse Sprecherinnen und Sprecher aus anderen
Fraktionen zeigte sich auch die BDP-Fraktion besorgt ob der zunehmenden
Medienkonzentration auf dem Pressemarkt. Aus diesen Gründen bedürfe es auch eines
funktionierenden Service public im Online-Bereich, dessen Berichterstattung sich nicht
nur an der Anzahl Klicks und Höhe der Werbeeinnahmen orientiere, so die
Ausführungen von Bernhard Guhl (bdp, AG). Als Vertreter der FDP-Fraktion äusserten
Frédéric Borloz (VD) und Thierry Burkart (AG) hingegen Bedenken zu einem ausgebauten
Internetauftritt der SRG, da dies die privaten Medien stark konkurrenzieren könnte.
Eine verstärkte Digitalisierung der SRG verlangte hingegen die SP und erhofft sich
damit, die jüngere Generation in Zukunft besser anzusprechen, so Edith Graf-Litscher
(TG). Martin Candinas (GR) lobte als Sprecher der CVP-Fraktion die Qualität des Service
public in allen vier Landesteilen, betonte jedoch, dass diese auch weiterhin ohne
Aufstockung der finanziellen Mittel und in erster Linie durch Wahrung des
Informationsauftrags gewährleistet werden solle; der Einkauf von Fernsehserien und
Filmen soll kritisch überprüft werden. Kritischer äusserten sich Vertreter der SVP-
Fraktion, stellten dabei jedoch nicht die Existenzgrundlage der SRG in Frage, wie den
Voten von Natalie Rickli (ZH) und Gregor Rutz (ZH) zu entnehmen ist. Ihre Kritik richtete
sich in erster Linie gegen diejenigen Tätigkeiten der SRG, die stärker in Konkurrenz zu
privaten Angeboten stehen, so etwa Angebote im Unterhaltungs- und Sportsektor.

OBJET DU CONSEIL FÉDÉRAL
DATE: 14.03.2017
MARLÈNE GERBER
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Verstärkte Subsidiarität forderte etwa auch Jürg Grossen (BE) im Namen der GLP-
Fraktion.
Im Rahmen dieser parlamentarischen Beratung äusserte sich die grosse Kammer auch
zu drei Geschäften, die in nahem Bezug zu Inhalten des Berichts, resp. zur Service-
public-Debatte im Allgemeinen, stehen. Einer mitte-linken Kommissionsminderheit
folgend lehnte der Nationalrat ein Anliegen seiner KVF ab, das eine duale
Konzessionskompetenz für Parlament und Bundesrat forderte und somit den Einfluss
des Parlaments in diesem Bereich stärken wollte. Ebenso verweigerte er seine
Zustimmung zu einer weitergehenden parlamentarischen Initiative, die eine
ausschliessliche Konzessionsvergabe durch das Parlament forderte. Letzteres tat der
Nationalrat auf Anraten seiner Kommissionsmehrheit, die ordnungspolitische Bedenken
geäussert und das Vorhaben als nicht realisierbar eingestuft hatte. Allenfalls geändert
werden soll hingegen der im Bericht festgestellte Umstand, dass die Schweiz zu einigen
wenigen demokratischen Ländern gehört, die über keine verwaltungsunabhängige
Aufsichtsbehörde für Radio und Fernsehen verfügen. Ein Postulat, welches
Möglichkeiten zur Schaffung einer solchen Instanz aufzeigen soll, stiess im Rat auf
stillschweigende Zustimmung. Die parlamentarische Beratung der in Reaktion auf den
Zusatzbericht eingereichten Vorstösse steht noch aus. 17

SVP-Positionspapier zum Service public

Radio et télévision

Im August 2016 veröffentlichte die SVP ein Positionspapier zur Medienpolitik, das in
den Medien auf Resonanz stiess. In ihrem Papier stellte sich die Volkspartei auf den
Standpunkt, dass die technologische Entwicklung im Mediensektor nach einer liberalen
Medienpolitik verlange. Die aktuelle staatliche Medienförderung laufe diesem Ansinnen
hingegen zuwider. Im vorgestellten Papier listete die SVP Aktivitäten der SRG auf, die
ihrer Meinung nach über den Konzessionsauftrag der Gesellschaft hinausgingen und
private Anbieter zu stark konkurrenzierten: Erstens stellte sich die Partei gegen einen
Ausbau des Online-Angebots und fürchtete um die Aufhebung des Online-
Werbeverbots. Bezüglich Letzterem hatte der Bundesrat in seinem Bericht zum Service
public festgehalten, dass das Werbeverbot nicht angetastet werde, solange die
Gesamteinnahmen der SRG stabil blieben. Sollte eine ab 2018 periodisch stattfindende
Überprüfung der Erträge jedoch in eine negative Richtung weisen, sei eine Aufhebung
des Werbeverbots zu prüfen. 
Zweitens stellte sich die Partei gegen die von der SRG zusammen mit Swisscom und
Ringier gegründete Werbeallianz „Admeira“, womit sie nicht alleine dastand: Der
Verband Schweizer Medien hatte zuvor bereits eine entsprechende Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Nicht zuletzt stellte sich die Volkspartei gegen
die Ausstrahlung von Sendungen und das Betreiben von Sendern, die in direkter
Konkurrenz zu Privaten stehen. Diese Forderung leitet sich aus dem Service-public-
Verständnis der Partei ab, wonach Service public nur Leistungen umfassen soll, die
zwingend erbracht werden müssen und nicht durch Private geleistet werden (können).
Ferner verlangte die Partei unter anderem einen Verzicht auf die Medienförderung, die
Halbierung der Empfangsgebühren, Mitspracherecht für das Parlament bei der
Festlegung der Höhe der Empfangsgebühren sowie bei der Vergabe der SRG-
Konzessionen – Letzteres entspricht ebenfalls der Forderung einer parlamentarischen
Initiative Müller (svp, SG) – und ein kostenloses Mitspracherecht der Gebührenzahler
bei den Programmen. Letztgenanntes Anliegen stützte der Bundesrat bereits in seinem
Service-public-Bericht in Erfüllung eines Postulats Rickli (svp, ZH).

Zur No Billag-Initiative bezog die Partei in ihrem Papier keine Stellung. In einem
Interview mit dem Tagesanzeiger machte Parteipräsident Rösti jedoch klar, dass man
eine Unterstützung der Initiative in Betracht ziehen werde, sollte die Volkspartei mit
ihren Forderungen im Parlament erfolglos bleiben. Rösti kritisierte ebenfalls den
Beschluss des Bundesrates, der Initiative keinen Gegenvorschlag unterbreiten zu
wollen. Man stehe jedoch nicht gänzlich hinter dem Volksanliegen; die Partei
befürworte einen Service public für alle vier Sprachregionen.

Auch bei der wirtschaftsfreundlichen FDP stiess das Papier nicht auf einhellige
Zustimmung. Gegenüber „La Liberté“ stellte sich Vize-Präsident Philippe Nantermod
(fdp, VS) gegen eine Herabsetzung der Gebühren. Im Gegenzug sei jedoch über den
obligatorischen Charakter der Abgabe nachzudenken. Der ehemalige RTS-Journalist
und gegenwärtige FDP-Nationalrat Fathi Derder (fdp, VD) vertrat die Ansicht, die SVP

PRISE DE POSITION ET MOTS D’ORDRE
DATE: 27.08.2016
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verkenne die mediale Realität dramatisch. Die Medienvielfalt sei durch das Internet und
die neuen sozialen Medien nicht etwa gewachsen – dies der Standpunkt der Volkspartei
–, sondern im Gegenteil dadurch bedroht. Aus diesem Grund seien die vorgeschlagenen
Lösungen der SVP nicht zielführend für den Erhalt einer vielfältigen Medienlandschaft. 18

SRG-Konzession. Neu soll das Parlament
zuständig sein (Pa.Iv. 15.457)

Radio et télévision

Mit seiner parlamentarischen Initiative beabsichtigte Thomas Müller (svp, SG), das
Parlament anstelle des Bundesrates zur Vergabe der SRG-Konzessionen zu
ermächtigen. Die virulent geführte Service-public-Diskussion verlange nach verstärkter
demokratischer Legitimation des Auftrags der SRG. Die vorberatende KVF-NR
beantragte mit 16 zu 9 Stimmen, der Initiative keine Folge zu geben. Als Hauptargument
gegen das Anliegen brachte die Kommissionsmehrheit die fehlende Realisierbarkeit des
Vorhabens an und äusserte ordnungspolitische Bedenken, operative Entscheide
betreffend die SRG-Konzessionen alleinig der Legislative zu überlassen. Gleichzeitig
zeigte sie sich kompromissbereit und verabschiedete eine Kommissionsmotion, mit der
sie eine duale Konzessionskompetenz verankern will. 19

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 29.08.2016
MARLÈNE GERBER

In der Frühjahrssession 2017 folgte der Nationalrat seiner vorberatenden Kommission
und stellte sich gegen die Vergabe der SRG-Konzessionen durch das Parlament. Die
aus SVP-Vertreterinnen und -Vertretern sowie Lorenzo Quadri (lega, TI) bestehende
Kommissionsminderheit, die für Annahme der parlamentarischen Initiative Müller (svp,
SG) plädierte, fand neben der eigenen Fraktion einzig Unterstützung bei einer
Zweidrittelmehrheit der FDP.Liberalen-Fraktion, womit das Anliegen mit 71 zu 116
Stimmen bei 4 Enthaltungen scheiterte. Ebenfalls keine Mehrheit im Nationalrat fand
die Motion seiner eigenen Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen (KVF-NR) mit
der Forderung nach einer dualen Konzessionskompetenz. 20

INITIATIVE PARLEMENTAIRE
DATE: 14.03.2017
MARLÈNE GERBER

Service public-Konferenz des Verbands
Schweizer Medien (2016)

Radio et télévision

Kurz bevor sich der Ständerat in der Herbstsession 2016 mit dem Bericht zum Service
public auseinandersetzte, trafen sich Vertreterinnen und Vertreter der Medienbranche,
Wirtschaft, Politik und Wissenschaft zur Service public Konferenz des Verbands
Schweizer Medien (VSM). Der VSM sah aufgrund der knappen Volksabstimmung zum
RTVG und der vorhandenen Unzufriedenheit in der Bevölkerung die Notwendigkeit
gegeben, den Begriff des Service public zu überdenken, wozu die besagte Konferenz
Anlass bieten sollte. Die Tagung brachte jedoch keine substanzielle Annäherung zutage,
sondern verdeutlichte einmal mehr die vorherrschenden Gräben zwischen
Befürwortern eines starken, durch die SRG bereitgestellten Service public und
Vertretern der privaten Medien, welche die SRG als zu dominant erachten. Erstens war
zu vernehmen, dass eine zu starke SRG die privaten Medien schwäche und eine Gebühr
von CHF 400 pro Haushalt und Jahr zu hoch angesetzt sei. Diese Ansicht wurde zum
Teil auch durch geladene Medienwissenschaftler vertreten. Pietro Supino, Tamedia-
Verwaltungsratspräsident und Vizepräsident des VSM, kritisierte die Ausbautätigkeiten
der SRG im Online-Bereich und im Werbemarkt (vgl. Admeira); beides gehe auf Kosten
der privaten Anbieter. De Weck äusserte seinerseits Bedenken gegenüber zu
dominanten Akteuren, namentlich gegenüber Google und Facebook. Wenn sich die
Schweizer Medien nicht zusammentäten, würden in Zukunft immer mehr Werbegelder
zu den Internetriesen fliessen. Zweitens verwies Supino auf die im Zusatzbericht zum
Service public diskutierte Idee der SRG als Open-Content-Anbieterin, womit Verlage
die von der Radio- und Fernsehgesellschaft produzierten Inhalte weiterverwenden
dürften. SRG-Direktor Roger de Weck erachtete dieses Ansinnen als schwer realisierbar
– dies vor allem in Bereichen, wo die SRG selber Lizenznehmerin sei. Darüber hinaus sei
das Kuratieren von Produktionen aufwändig und kostspielig. Drittens stiess sich die

DÉBAT PUBLIC
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Medienbranche an Programmen und Sendungen der SRG, die über den
Grundversorgungsauftrag hinausgehen, so etwa Sendungen der Sparte Unterhaltung.
Die SRG und Private sollten in denselben Bereichen tätig sein dürfen, fand hingegen de
Weck. Viel eher ginge es darum, diese Tätigkeit auf eine unterschiedliche Art und Weise
auszuüben. Ziel der SRG sei es, ein möglichst breites Publikum zu erreichen.
Unterhaltungssendungen eigneten sich gut, um das Publikum an
Informationssendungen heranzuführen. Der SRG-Direktor verwies hier auf
„Telegiornale“, dessen Zuschauerzahl durch das Ausstrahlen einer unmittelbar
vorgelagerten, beliebten Quizsendung um sieben Prozent gesteigert werden konnte.
Allgemein zeigte sich de Weck an der Konferenz offen für eine Zusammenarbeit mit den
Verlegern. Die SRG sei bereit für Gespräche und Veränderungen. Trotz dieser
vielseitigen Kritik fand man einen gemeinsamen Nenner: Die Gebührenfinanzierung an
sich und der Grundauftrag der SRG waren gänzlich unbestritten. 21

Postulat zum Aufzeigen eines Service public
in vier Budgetvarianten wird abgelehnt
(15.3636)

Radio et télévision

Eines der drei Postulate, dessen Anliegen gemäss Motionärin Rickli und Motionär
Germann in den Bericht zum Service public hätten einfliessen sollen, wurde in der
Herbstsession 2016 vom Nationalrat abgelehnt. Dabei handelte es sich um ein Postulat
Rickli (svp, ZH),  welches Leistungen des Service public in vier Budget-Varianten
ausgewiesen haben wollte, wobei die Varianten 3 und 4 von einer Halbierung des
Budgets (Stand 2011) oder mehr ausgegangen wären. Durch dieses Vorgehen sollte
ersichtlich werden, welche Leistungen als essentiell und welche als supplementär
eingestuft würden und somit allenfalls auch durch Private erbracht werden könnten.
Sowohl die Initiantin als auch die zuständige Bundesrätin verzichteten auf ein Votum im
Rat, worauf die grosse Kammer das Anliegen mit 89 zu 98 Stimmen bei 7 Enthaltungen
aus der FDP-Fraktion beerdigte. 22

POSTULAT
DATE: 21.09.2016
MARLÈNE GERBER

Bundesverwaltung muss Subsidiaritätsprinzip
beim Service-public-Auftrag aufzeigen (Po.
15.3618)

Radio et télévision

Die Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips beim Service-public-Auftrag verlangte
ein Postulat Wasserfallen (fdp, BE): Die SRG solle nur dann Programme anbieten, wenn
nicht bereits ein entsprechendes Angebot von Privaten vorliege. Das Anliegen zählte zu
den drei Postulaten, die gemäss deren Urhebern neben Forderungen zweier weiterer,
abgelehnter Motionen (15.4032, 15.4051) mit dem Bericht zum Service public hätten
erfüllt werden sollen. Im Nationalrat fand das Anliegen mit Stichentscheid der
Präsidentin Markwalder (fdp, BE) bei 10 Enthaltungen eine denkbar knappe Mehrheit.
Zuvor hatte sich Matthias Aebischer (sp, BE) beim Postulenten erkundigt, ob denn die
SRG entsprechend des Vorstosses beispielsweise keine Meteosendungen mehr
anbieten dürfte, da solche auch bei privaten Anbietern konsumiert werden können,
worauf Wasserfallen antwortete, dass gerade in diesem Bereich ein starkes
Ungleichgewicht zwischen den finanziellen Mitteln der SRG und denjenigen Privater
bestünde, das es allenfalls zu beseitigen gäbe. Bedenken bezüglich Realisierung des
Subsidiaritätsprinzips äusserte auch Bundesrätin Leuthard, indem sie erläuterte, dass
wenig Interesse von Seiten Privater bestünde, den Grundversorgungsauftrag zu
übernehmen, da dies ein landesweites Angebot erfordere, was oftmals wenig rentabel
sei. Da der Bericht zum Service public unterdessen vorlag, hat die Erfüllung des
Postulats im Rahmen eines Zusatzberichtes zu erfolgen. 23

POSTULAT
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Im Rahmen seines Berichts zu den Motionen und Postulaten der eidgenössischen Räte
2017 beantragte der Bundesrat, das Postulat Wasserfallen (fdp, BE), das Auskunft
darüber verlangte, inwiefern der Service-public-Auftrag der SRG unter Einhaltung des
Subsidiaritätsprinzips ausgeführt werden könnte, als erfüllt abzuschreiben. Der
Bundesrat vertrat die Auffassung, dass das Postulat im Zusatzbericht zum Service
public, der im Januar 2017 erschienen war, ausreichend beantwortet worden war. 
Anders sah dies eine Mehrheit der KVF-NR. Sie war der Ansicht, dass die beiden in den
Zusatzbericht eingeflossenen Sonderanalysen – einerseits zu den Programmstrukturen
privater TV-Veranstalter im Vergleich zu denjenigen der SRG und andererseits zu
möglichen Wettbewerbsverzerrungen aufgrund eines gebührenfinanzierten Service
public – nicht ausreichend auf die Frage der Bedeutung des Subsidiaritätsprinzips
eingegangen waren. Mit 98 zu 71 Stimmen setzten sich die Fraktionen der GLP, BDP, FDP
und SVP gegen die Fraktionen der Grünen, SP und der CVP durch und beschlossen
gemäss Antrag der Kommissionsmehrheit, dass der Vorstoss noch nicht abzuschreiben
sei. 24

POSTULAT
DATE: 05.06.2018
MARLÈNE GERBER

In einem zweiten Anlauf schrieb der Nationalrat ein Postulat Wasserfallen (fdp, BE), das
Abklärungen verlangte, inwiefern der Service-public-Auftrag der SRG unter Einhaltung
des Subsidiaritätsprinzips erteilt werden könnte, in der Herbstsession 2020 als erfüllt
ab. In seinem Bericht zu den Motionen und Postulaten der eidgenössischen Räte 2019
hatte der Bundesrat argumentiert, dass dem Anliegen des Postulanten mit der neuen
SRG-Konzession Rechnung getragen worden sei. Diese stelle erhöhte Anforderungen an
die Unterscheidbarkeit von SRG-Programmen gegenüber Programmen kommerzieller
Veranstalter und verpflichte die SRG, die Unterscheidbarkeit ihrer Radioprogramme
und Unterhaltungsangebote sicherzustellen. 25

POSTULAT
DATE: 14.09.2020
MARLÈNE GERBER

Durch den Nationalrat 2016 abgelehnte
Vorstösse zum Service public

Radio et télévision

Die knappe Annahme der RTVG-Vorlage an der Volksabstimmung vom 14. Juni 2015 zog
die Einreichung zahlreicher Vorstösse nach sich, die jedoch im Jahr 2016 nicht alle auf
Gehör im Parlament stiessen. Zu den gescheiterten Vorstössen zählte eine im
Nationalrat abgelehnte Motion Grossen (glp, BE), welche eine breitere, neben Radio und
Fernsehen zusätzliche Verbreitungskanäle umfassende Definition des Service public
gefordert hätte (Mo. 15.3600). 
Weitreichende Strukturänderungen bei der SRG verlangte neben einem Postulat Rickli
(svp, ZH), das eine Überprüfung des Budgets der SRG bezwecken wollten, auch ein
Postulat Rutz (svp, ZH), aufgrund dessen ein Bericht die mögliche Umwandlung der SRG
in eine gemischtwirtschaftliche Aktiengesellschaft darlegen sollte (Po. 15.3419). Der
Postulant erachtete die SRG nicht als "gemeinnützige Vereinigung" sondern als
"gewinnstrebendes Unternehmen", was mit dieser Umwandlung sichtbarer gemacht
werden könnte und die Transparenz über die Verwendung der öffentlichen Gelder
erhöhen würde. Der Bundesrat stellte sich dezidiert gegen diese Ansicht: Die SRG sei
kein gewinnorientiertes Unternehmen; ein positiver Jahresabschluss stehe nicht im
Gegensatz zum eigentlichen Zweck der SRG. Bescheidene Gewinne seien gar
notwendig, um Verluste aus früheren Jahren zu kompensieren. Eine knappe Mehrheit
im Nationalrat stützte die Ansicht des Bundesrates und lehnte das Anliegen ab. Ein
ähnliches Anliegen verfolgte die Motion Aeschi (svp, ZG), die ebenfalls im Nationalrat
scheiterte (Mo. 15.3558). Erfolgreicher war hingegen eine Motion Wasserfallen (fdp, BE)
mit der Forderung nach mehr Kostentransparenz ohne Umwandlung der SRG in eine
Aktiengesellschaft. 26

POSTULAT
DATE: 21.09.2016
MARLÈNE GERBER

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE 12



Kommission verlangt Festhalten an Online-
Werbeverbot für SRG auch nach 2018 (Mo.
16.3628)

Radio et télévision

Mittels Motion will sich die KVF-NR absichern, dass das Online-Werbeverbot für die
SRG auch nach der neuen Konzessionierung (ab 2019) erhalten bleibt. Der Nationalrat
nahm die Motion in der Wintersession 2016 als Erstrat diskussionslos an. Zwar hatte
sich der Bundesrat zuvor ebenfalls positiv zum Anliegen geäussert und sein Vorhaben,
am Werbeverbot festzuhalten, bekräftigt. Dennoch hatte er sich in seiner Antwort zur
Motion vorbehalten, die Entwicklungen der Einnahmen aus Werbung und
Gebührengelder zu beobachten. Im Bericht zum Service public, der im Sommer 2016
erschienen war, hatte der Bundesrat bereits festgehalten, dass er eine Aufhebung des
Online-Werbeverbotes bei rückläufigen Erträgen gegebenenfalls in Betracht ziehen
werde. 27

MOTION
DATE: 16.12.2016
MARLÈNE GERBER

Gemäss Ansichten des Ständerates soll die Aufrechterhaltung des Online-
Werbeverbots für die SRG für die Zeit nach der neuen Konzessionsvergabe (2019) zum
aktuellen Zeitpunkt noch nicht in Stein gemeisselt werden. Die Kantonskammer lehnte
in der Frühjahrssession 2017 entgegen dem Beschluss des erstberatenden Nationalrats
eine Motion der KVF-NR ab, welche die Beibehaltung dieses Verbots gefordert hätte.
Der Ständerat folgte dabei seiner KVF-SR, die sich aufgrund möglicher bevorstehender
Veränderungen in der Medienlandschaft, wie etwa im Falle einer Annahme der No-
Billag-Initiative, zurückhaltend zeigte. 28

MOTION
DATE: 08.03.2017
MARLÈNE GERBER

BAKOM-Auftragsstudie zu
Wettbewerbswirkungen der
Gebührenfinanzierung des Service public

Radio et télévision

In einer vom BAKOM in Auftrag gegebenen Studie zu den Wettbewerbswirkungen der
Gebührenfinanzierung des Service public kommt das ökonomische Beratungsbüro
Polynomics im Dezember 2016 zum Schluss, dass eine reine Gebührenfinanzierung der
SRG bestehende Wettbewerbsverzerrungen im Werbemarkt reduzieren könnte. Sollte
die SRG im TV auf Werbung komplett verzichten, würde dies die SRG-Programme zwar
für das Publikum aufgrund fehlender Werbeunterbrechungen attraktiver machen
(zunehmende Wettbewerbsverzerrung im Publikumsmarkt), aber die SRG würde für die
privaten Anbieter nicht länger als Konkurrentin im Werbemarkt wahrgenommen. Diese
Schlussfolgerung gilt hingegen nur unter der Annahme, dass das Werbebudget auch
unter den geänderten Voraussetzungen konstant bleibt. Sollte das Wegfallen der
Möglichkeit zum Schalten von Werbung bei der SRG die generelle Attraktivität des TV-
Werbemarktes jedoch schwächen, würden die Privaten insgesamt nicht in demselben
Umfang profitieren wie bislang die SRG. Hingegen – so schliesst die Studie – würde eine
verstärkte Werbefinanzierung der SRG auf Kosten der Gebührenfinanzierung
zusätzliche Wettbewerbsverzerrungen im Werbemarkt begünstigen. Der Wegfall von
Gebührengeldern würde zur Konzentration der SRG auf ihre Service-public-Inhalte
führen, was – zusammen mit den längeren Werbeblöcken – die Publikumsattraktivität
zwar verringern und wiederum die Werbemarkt-Attraktivität der SRG negativ
beeinflussen würde. Trotzdem vermuten die Autoren, dass Letztere nach wie vor höher
bleiben würde als jene von privaten Sendern, da die SRG weiterhin exklusiv Service-
public-Inhalte verbreiten könnte und die mit dem (teilweisen) Wegfall der
Gebührengelder einhergehende Lockerung der Werbevorschriften der SRG einen
aggressiveren Auftritt auf dem Werbemarkt erlauben würde. 
Etwas anders gestaltet sich die Lage auf dem Radiomarkt, wo die Kosten der Produktion
geringer ausfallen als auf dem TV-Markt und wo das in Kraft stehende Werbeverbot nur
direkte Wettbewerbsverzerrungen auf dem Publikumsmarkt zulässt. Aufgrund der
tieferen Produktionskosten vermuten die Autoren, dass private Radioanbieter mehr
Service-public-Inhalte erstellen würden als im TV-Markt. Zu keinen
Wettbewerbsverzerrungen auf dem Publikumsmarkt würde es kommen, wenn die

ÉTUDES / STATISTIQUES
DATE: 21.12.2016
MARLÈNE GERBER
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öffentlich finanzierten Service-public-Inhalte als "Open Content" allen
Medienschaffenden kostenlos zur Verfügung gestellt würden (dies gilt auch für den TV-
Markt). Kritisch äusserte sich die Studie zu reinen Musiksendern wie Radio Swiss Pop,
Classic und Jazz, die unterbrechungsfrei Musik senden und so private, auf Werbegelder
angewiesene Sender konkurrenzieren, ohne dass dies dem Service-public-Auftrag
diene. 
Grundsätzlich positiv beurteilten die Autoren hingegen das Online-Angebot der SRG:
Hierbei handle es sich eigentlich um eine "reine Service-public-Plattform" (S. 35), die
insbesondere auch ein junges Publikum anspreche, und welche im Unterschied zu den
TV- und Radio-Kanälen sinnvoll sei. Die Wettbewerbsverzerrungen im Online-Bereich
würden steigen, wenn das Online-Werbeverbot aufgehoben würde. Hingegen könnte
man Wettbewerbsverzerrungen auf dem Publikums- und (indirekt) auf dem Werbemarkt
vollständig beseitigen, wenn die Service-Public-Inhalte allen privaten
Medienschaffenden kostenlos zur Verfügung gestellt würden. 29

Motion verlangt Plafonierung der
Empfangsgebühren (Mo. 15.3747)

Radio et télévision

Ein weiterer, im unmittelbaren Nachgang zur RTVG-Abstimmung lancierter Vorstoss
verlangte die Plafonierung der Empfangsgebühren. Konkret forderte Thomas Maier (glp,
ZH) in seiner Motion, dass die Höhe der Empfangsgebühren auf dem in der
bundesrätlichen Botschaft zur Abstimmungsvorlage festgelegten Wert beibehalten wird,
bis die Service-public-Debatte abgeschlossen sei. Der Bundesrat beantragte aus
verfassungsrechtlichen Gründen die Ablehnung der Motion: Die Kompetenz zur
Festlegung der Höhe der Empfangsgebühren liege beim Bundesrat. Eine Übertragung
dieser Kompetenz auf das Parlament sei bereits im Rahmen einer parlamentarischen
Initiative Rickli (svp, ZH) aus dem Jahr 2009 (Pa.Iv. 09.411) auf Anraten der zuständigen
Kommissionen abgelehnt worden. Dabei hatten die Kommissionen die Unabhängigkeit
der Medien bei einer Übergabe der Kompetenz an das Parlament, das "als
demokratisches Organ [...] zu sehr auf Einzelinteressen und politische Befindlichkeiten
Rücksicht nehmen" würde, in Gefahr gesehen. Nichtsdestotrotz betonte der Bundesrat,
dass es nicht seine Absicht sei, die Empfangsgebühren bis zur Einführung der neuen
Abgabe zu erhöhen. Noch konkreter drückte sich Bundesrätin Leuthard während der
nationalrätlichen Beratung im Frühjahr 2017 aus: Anstelle einer Erhöhung werde es zu
einer Senkung der Gebühren kommen, wobei die Höhe der neuen Abgabe "klar unter
400 Franken liegen" werde, womit die Motion – unterdessen übernommen durch
Martin Bäumle (glp, ZH) – obsolet sei. Durch geschlossene Unterstützung der Fraktionen
der FDP, GLP und SVP erlangte das Anliegen dennoch mit 104 zu 85 Stimmen eine
komfortable Mehrheit im Erstrat. 30

MOTION
DATE: 09.03.2017
MARLÈNE GERBER

Anders als zuvor im Nationalrat fand die Motion zur Plafonierung der
Empfangsgebühren im Ständerat keine Mehrheit. In Übereinstimmung mit dem
Kommissionsbericht der KVF-SR betonte Kommissionssprecher Olivier Français (fdp,
VD), dass der Bundesrat bereits im Jahr 2016 eine Gebührenobergrenze eingeführt
habe, die Motion somit also nicht mehr nötig sei. Persönlich erachte er es zwar
ebenfalls als sinnvoll, ein Zeichen zu setzen, dazu hätte aber ein Postulat ausgereicht.
Bundesrätin Doris Leuthard versprach erneut, dass die Gebühr noch im Jahr 2017
reduziert und deutlich unter CHF 400 zu liegen kommen werde. Folglich sei die Motion
nicht mehr nötig und daher abzulehnen. Stillschweigend folgte der Ständerat diesen
Anträgen und lehnte die Motion ab. 31

MOTION
DATE: 26.09.2017
ANJA HEIDELBERGER
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Gebührenanteil für Radio- und
Fernsehstationen auf 6 Prozent erhöhen

Radio et télévision

Für verstärkte Unterstützung der regionalen Radio- und Fernsehsender kämpft eine
Motion Darbellay (cvp, VS), die – wie viele andere Vorstösse – in der Woche nach der
rekordknappen Annahme der RTVG-Vorlage eingereicht wurde. Das Anliegen sah vor,
die Gebührenanteile für Radio- und Fernsehstationen auf 6 Prozent zu erhöhen. Die
kurz zuvor angenommene RTVG-Revision sah eine Spannbreite bei den
Abgabenanteilen von 4-6% vor. Diese Lösung geht zurück auf ein während der
Differenzbereinigung erfolgtes Zugeständnis des Nationalrats an den Ständerat; die
grosse Kammer hatte ursprünglich eine Spannbreite von 4-5% befürwortet, was
gegenüber der bundesrätlichen Vorlage (3-5%) bereits einer Erhöhung entsprach. Im
Nationalrat setzten sich Vertreterinnen und Vertreter aus Mitte-Links mit 77 zu 62
Stimmen bei 52 Enthaltungen erfolgreich für das mittlerweile von Fabio Regazzi (cvp, TI)
übernommene Anliegen ein. Dieses Resultat kam in erster Linie zu Stande, weil sich 38
SVP-Fraktionsmitglieder der Stimme enthielten. 32

MOTION
DATE: 09.03.2017
MARLÈNE GERBER

In Übereinstimmung mit dem Entscheid des Nationalrats beantragte die KVF-SR die
Motion Darbellay (cvp, VS) zur Erhöhung der Gebührenanteile für Radio- und
Fernsehstationen auf 6 Prozent mit 7 zu 1 Stimmen bei 2 Enthaltungen zur Annahme.
Die Kommission erachte gemäss Stefan Engler (cvp, GR) in Übereinstimmung mit dem
bundesrätlichen Bericht die „lokalen Radio- und TV-Stationen als wichtigen Bestandteil
der Informationsbeschaffung im Lande“ und möchte deshalb nicht wie der Bundesrat
bis 2020 warten, um den maximalen im Gesetz vorgesehenen Vergütungsanteil
auszuschöpfen. Stattdessen sollten die Strukturdefizite sofort behoben werden. Diese
Ansicht vertrat auch eine Mehrheit des Ständerats, der die Motion mit 39 zu 4 Stimmen
(1 Enthaltung) annahm. 33

MOTION
DATE: 26.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

Mit seinem Bericht über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahre
2018 beantragte der Bundesrat dem Parlament, die Motion Darbellay (cvp, VS) mit der
Forderung nach einer Erhöhung der Gebührenanteile für Radio- und
Fernsehstationen als erfüllt abzuschreiben. Bereits im Oktober 2017 hatte der
Bundesrat beschlossen, den Gebührenanteil für konzessionierte Stationen per 2019 von
CHF 67.5 Mio auf CHF 81 Mio. anzuheben, womit er die im Rahmen der RTVG-Revision
eingeführte Spannbreite von 4 bis 6 Prozent vollständig und in Übereinstimmung mit
der Forderung der Motion ausgeschöpft hatte. Das Parlament schrieb die Motion in der
Sommersession 2019 ab. 34

ACTE ADMINISTRATIF
DATE: 18.06.2019
MARLÈNE GERBER

Postulat verlang Bericht über unabhängige
Aufsichtsbehörde für Radio und Fernsehen
(Po. 16.3630)

Radio et télévision

Der Bundesrat hatte in seinem Bericht zum Service public festgestellt, dass die Schweiz
zu den wenigen Demokratien gehöre, die über keine unabhängige Aufsichtsbehörde für
Radio und Fernsehen verfügen. Die KVF-NR nahm diese Erkenntnis zum Anlass, mittels
Postulat einen Bericht zu fordern, der Möglichkeiten zur Schaffung einer solchen
Instanz aufzeigen soll. Dabei bezog sich die Kommission auf die EMEK, welche die
Schaffung einer solchen Stelle als unvermeidlich erachte. Auch der Bundesrat plädierte
auf Annahme des Postulats; werde man doch in mittlerer Zukunft die Erarbeitung eines
Gesetzes über elektronische Medien in Auftrag geben, wo diese Forderung Eingang
finden könnte. Der Nationalrat folgte diesen Überlegungen und nahm das Postulat in
der Frühjahrssession 2017 im Rahmen der Beratungen zum Service-public-Bericht an. 35

POSTULAT
DATE: 14.03.2017
MARLÈNE GERBER
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In seiner Botschaft zum Massnahmenpaket zur Medienförderung beantragte der
Bundesrat ein Postulat der KVF-NR, das die Prüfung der Schaffung einer unabhängige
Aufsichtsbehörde für Radio und Fernsehen verlangte, zur Abschreibung. Der
Vernehmlassungsentwurf zum geplanten neuen Mediengesetz hätte die Schaffung einer
unabhängigen Aufsichts- und Regulierungsbehörde beinhaltet, diese Massnahme sei in
der Vernehmlassung jedoch kritisch beurteilt worden. Vom Tisch sei diese Forderung
allerdings nicht: Sollte es zu einer Zusammenarbeit mit der EU im Rahmen des neuen
Programms «Kreatives Europa» (2021–2027) kommen, müsste die Schaffung einer
solchen Instanz erneut geprüft werden, da die EU ihren Mitgliedstaaten eine
unabhängige Aufsichtsbehörde im Bereich der audiovisuellen Mediendienste
vorschreibe. 36

POSTULAT
DATE: 29.04.2020
MARLÈNE GERBER

Im Rahmen der Debatte des Bundesratsgeschäfts «Massnahmenpaket zugunsten der
Medien» stimmte der Nationalrat im März 2021 dem Antrag des Bundesrates zu, das
Postulat «Unabhängige Aufsichtsbehörde für Radio und Fernsehen» abzuschreiben. 37

POSTULAT
DATE: 02.03.2021
CHRISTIAN GSTEIGER

Parlament hebt 2-plus-2-Regel auf (Mo.
17.3008)

Radio et télévision

Die KVF-NR beabsichtigte, die publizistischen Versorgungsgebiete zu vergrössern und
die 2-plus-2-Regel, welche die maximale Anzahl Fernseh- und Radiokonzessionen eines
Unternehmens auf je zwei beschränkt, aufzuheben. Ziel dieser Anpassung von Artikel 44
Absatz 3 und Artikel 39 Absatz 2 Buchstabe a RTVG ist die Stärkung von elektronischen
Service-public-Angeboten ausserhalb der SRG, da der kleinräumig strukturierte,
regionale TV-Markt „zu hohen Gestehungskosten und geringer Rentabilität der
Angebote“ führe. Gemäss dem Zusatzbericht des Bakom erlauben diese zwei
Massnahmen die Nutzung von Synergien, was die Wirtschaftlichkeit und Qualität der
regionalen Fernsehkanäle steigere. 

Der Bundesrat beantragte die Ablehnung dieser Motion. Er sei bereit, die 2-plus-2-
Regel aufzuheben, da sie in der Praxis durch verschiedene Kooperationsformen
eingeschränkt werde und teilweise sinnvolle Entwicklungen verhindere. Die technische
Verbreitung lokaler und regionaler Programme habe der Bundesrat bereits liberalisiert,
so dass Regionalfernsehprogramme über ihre Versorgungsgebiete hinaus über die
Kabelnetze und das Internet empfangen werden können. Darüber hinaus würde eine
Vergrösserung der Versorgungsgebiete kaum spürbare Vorteile bringen. Im Gegenteil:
Entsprechende Vergrösserungen würden zu Überschneidungen der Gebiete führen, was
die Sender aus Wettbewerbsgründen zu einer Verstärkung der journalistischen
Berichterstattung zwingen und damit die Kosten weiter steigern würde. Diese
ablehnende Haltung teilte gemäss Doris Leuthard auch der Verband der Schweizer
Regionalfernsehen Telesuisse. Entgegen dieser Voten nahm der Nationalrat die Motion
in der Herbstsession 2017 mit 106 zu 72 Stimmen an (keine Enthaltungen). Gegen die
Annahme votierten die SP-, CVP- und BDP-Fraktionen mehrheitlich geschlossen sowie
vereinzelte Mitglieder der FDP-Fraktion. 38

MOTION
DATE: 11.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

Die KVF-SR, welche sich aufgrund des nationalrätlichen Votums mit der Motion zur
Stärkung von elektronischen Service-public-Angeboten ausserhalb der SRG zu befassen
hatte, stützte im November 2017 einstimmig die Meinung des Bundesrates. Demzufolge
befürwortete sie ebenfalls die Aufhebung der 2-plus-2-Regel und folgte in diesem
Punkt dem Nationalrat, stellte sich aber gegen die zweite Forderung der Motion
bezüglich Vergrösserung der publizistischen Versorgungsgebiete. Auch letztere
Forderung hatte vorab im Nationalrat noch eine Mehrheit gefunden. Bei ihren
Schlussfolgerungen stützte sich die ständerätliche Kommission auch auf Überlegungen
der Identität und gab sich überzeugt, dass die lokale Verankerung regionaler
Fernsehsender durch eine Ausweitung der Versorgungsgebiete geschwächt würde. Die
KVF-SR präsentierte ihrem Rat demzufolge eine abgeänderte Motion, die lediglich die
Forderung bezüglich der 2-plus-2-Regel aufnahm. Das Plenum der Kantonskammer
schloss sich diesem Vorschlag diskussionslos an, womit die abgeänderte Vorlage zurück
in den Nationalrat gelangte. 

MOTION
DATE: 11.12.2017
MARLÈNE GERBER
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In der ständerätlichen Beratung hatte Bundesrätin Leuthard bereits ihr Wohlwollen mit
der abgeänderten Motion ausgedrückt und versprochen, diese im Rahmen des zu
erarbeitenden Gesetzes über elektronische Medien umzusetzen. 39

Mit 15 zu 4 Stimmen beschloss die KVF-NR im April 2018 grossmehrheitlich, die vom
Ständerat befürwortete Abänderung der Motion betreffend die Stärkung von
elektronischen Service-public-Angeboten ausserhalb der SRG (Aufhebung der 2-
plus-2-Regel) anzunehmen, und gelangte mit dieser Empfehlung an den Nationalrat. 40

MOTION
DATE: 16.04.2018
MARLÈNE GERBER

In der Sommersession 2018 folgte der Nationalrat seiner vorberatenden Kommission
und nahm die abgeänderte Motion der KVF-NR zur Aufhebung der 2-plus-2-Regel
diskussionslos an. 41

MOTION
DATE: 07.06.2018
MARLÈNE GERBER

Im Rahmen seiner Ende April 2020 publizierten Botschaft für ein Massnahmenpaket zur
Medienförderung beantragte der Bundesrat, eine Motion der KVF-NR mit der
Forderung nach Aufhebung der 2-plus-2-Regel als erfüllt abzuschreiben, da man
dieser Forderung im Zuge der geplanten Anpassung des Radio- und Fernsehgesetzes
mit der Aufhebung des betreffenden Artikels 44 Absatz 3 des RTVG nachkomme. Auch
mit Aufhebung dieser Regel bestehe durch eine weitere Bestimmung im Gesetz ein
griffiger Mechanismus, um die Konzentration von Konzessionen zu verhindern:
Bewürben sich mehrere Anbietende um eine Konzession, würde diejenige Bewerbung
bevorzugt, die die Meinungs- und Angebotsvielfalt am meisten bereichert. 42

MOTION
DATE: 29.04.2020
MARLÈNE GERBER

Im Zusammenhang mit der Bearbeitung des Bundesratsgeschäfts «Massnahmenpaket
zugunsten der Medien» im Nationalrat im März 2021 wurde die Motion zur sogenannten
«2-plus-2-Regel» abgeschrieben. Zuvor hatte der Bundesrat die Abschreibung
beantragt, der das Anliegen mit der Beratung über Änderungen betreffend das RTVG im
Rahmen der Debatte zum Massnahmepaket als erfüllt ansah. 43

MOTION
DATE: 02.03.2021
CHRISTIAN GSTEIGER

Kommissionspostulat verlangt Überprüfung
der Anzahl SRG-Sender

Radio et télévision

Mittels eines Kommissionspostulats bat die KVF-NR den Bundesrat darum, zu zeigen,
wie der Service-public-Auftrag mit weniger Radio- und Fernsehsendern erfüllt und die
Programmqualität erhalten werden kann. Zentral sei dabei gemäss Jürg Grossen (glp,
BE), dass das Programm der SRG gemäss ihrem Auftrag unverwechselbar sei und sich
von den kommerziell ausgerichteten Veranstaltern unterscheide. Im Gegenzug zog die
KVF-NR die Kommissionsmotion zur Reduktion bei den Spartensendern im
Radiobereich (Mo. 17.3010) zurück, welche einen Schritt weiter ging als das Postulat und
die Einstellung von Radio-Spartensendern ohne Service-public-Auftrag – namentlich
genannt wurden zum Beispiel Radio Swiss Pop oder Radio SRF Musikwelle – forderte.
Die Motion hatte zuvor für grosse Diskussionen gesorgt, unter anderem wurde eine
Online-Petition des Schweizer Musikrates mit über 21'000 Unterschriften gegen das
Anliegen eingereicht. In der Nationalratsdebatte in der Herbstsession erklärte
Medienministerin Leuthard, dass der Bundesrat das Postulat annehme, da er die Sender
sowieso regelmässig überprüfe. Sie wies jedoch darauf hin, dass es Privaten zwar
möglich sei, Sender wie die Musikwelle oder Radio Swiss Jazz anzubieten – das täten sie
aber nicht. Folglich würde eine Streichung dieser SRG-Programme zu einer Streichung
des Angebots, nicht zu einer Verlagerung zu Privaten führen. Die grosse Kammer nahm
das Kommissionspostulat mit 101 zu 77 Stimmen bei 5 Enthaltungen an. Widerstand kam
einstimmig von den SP- und Grünen-Fraktionen sowie von der Mehrheit der CVP- und
einzelnen Mitgliedern der FDP-Fraktion. 44

POSTULAT
DATE: 11.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

ANNÉE POLITIQUE SUISSE — SÉLECTION D'ARTICLES SUR LA POLITIQUE SUISSE 17



Im Rahmen seines Berichts über Motionen und Postulate der gesetzgebenden Räte im
Jahre 2018 beantragte der Bundesrat dem Parlament, das Postulat der KVF-NR mit der
Forderung nach einer Überprüfung der Anzahl SRG-Sender als erfüllt abzuschreiben.
Er verwies dabei auf die neue SRG-Konzession, welche die Pflichtprogramme zur
Erfüllung des Service-public-Auftrags klar definiert. Um die Unverwechselbarkeit der
SRG-Programme im Hinblick auf den Service-public zu garantieren, finden sich in der
Konzession ferner erhöhte Anforderungen an die Programmqualität und an die
Abgrenzung zu privaten Sendern. In der Sommersession 2019 schrieb der Nationalrat
das Geschäft ab. 45

POSTULAT
DATE: 18.06.2019
MARLÈNE GERBER

Shared-Content-Modell für Beiträge der SRG

Radio et télévision

Mit einer Motion möchte die Mehrheit der KVF-NR den Bundesrat beauftragen, die
Umsetzung des „Shared-Content-Modells” zu ermöglichen. Dieses soll es privaten
Schweizer Medienanbietern erlauben, ausgestrahlte Beiträge der SRG niederschwellig
zu verwenden, wobei diese Zweitnutzung durch Nutzungslizenzen geregelt werden soll.
Dadurch sollen gebührenfinanzierte Inhalte einer möglichst breiten Öffentlichkeit
zugute kommen; zudem würden alle Anbieter gleichbehandelt. Ein solches Modell sei
insbesondere im kostenintensiven Bereich der Information relevant, so die Erklärung
der Motionäre. Da der Antrag der Kommissionsminderheit auf Ablehnung
zurückgezogen worden war, nahm der Nationalrat die Motion stillschweigend an. 46

MOTION
DATE: 11.09.2017
ANJA HEIDELBERGER

Im November 2017 beriet die KVF-SR die Motion der KVF-NR bezüglich der Umsetzung
des Shared-Content-Modells für die SRG. Dabei entschied sie, den Passus zu
streichen, wonach die SRG wenn möglich die zur Weitergabe notwendigen Urheber-
und Nutzungsrechte bei Eigen- und Fremdproduktionen erwerben sollte. Da das System
diesbezüglich heute gut funktioniere, solle es nicht unnötig geändert werden. Für die
Kommission erklärte Olivier Français (fdp, VD), dass die SRG seit August 2017 bereits
etwa 80 solche Inhalte pro Woche gratis zur Verfügung stelle – und somit gemäss
Medienministerin Leuthard bereits ein Free Shared Content Modell anbiete. Die
Streichung des entsprechenden Passus solle folglich nur sicherstellen, dass die SRG nur
dann Rechte erwerbe, wenn deren Preise angemessen und Interessenten für eine
Drittausstrahlung vorhanden seien. Somit solle lediglich die heutige Praxis im Gesetz
verankert werden. Der Ständerat stimmte der so abgeänderten Motion stillschweigend
zu. 47

MOTION
DATE: 11.12.2017
ANJA HEIDELBERGER

Mitte April 2018 beschloss die KVF-NR mit 15 zu 0 Stimmen bei 5 Enthaltungen, der vom
Ständerat abgeänderten Motion betreffend das Shared-Content-Modell zuzustimmen.
Somit zeigte auch sie sich konziliant, was den Erwerb von Urheber- und
Nutzungsrechten mit dem Ziel der Weitergabe von Eigen- und Fremdproduktionen
betraf. 48

MOTION
DATE: 16.04.2018
MARLÈNE GERBER

Diskussionslos folgte der Nationalrat seiner vorberatenden Kommission und nahm die
vom Ständerat abgeänderte Motion der KVF-NR betreffend das Shared-Content-
Modell an. Private Medienanbieter sollen per Gesetzesänderung somit in Zukunft die
Möglichkeit erhalten, ausgestrahlte SRG-Beiträge auf ihren eigenen Plattformen
niederschwellig zu verwenden. 49

MOTION
DATE: 07.06.2018
MARLÈNE GERBER

Im Rahmen seiner Ende April 2020 publizierten Botschaft für ein Massnahmenpaket zur
Förderung der Medien beantragte der Bundesrat die Abschreibung einer Motion der
KVF-NR mit der Forderung zur Etablierung eines Shared-Content-Modells, gemäss
welchem private Schweizer Medienanbietende SRG-Beiträge niederschwellig auf ihren
eigenen Plattformen weiterverwenden dürften. Diese Forderung sei mit der neuen, seit
Januar 2019 in Kraft stehenden SRG-Konzession erfüllt worden: Die SRG wurde damit
verpflichtet, Kurzversionen ihrer tagesaktuellen, audiovisuellen Inhalte privaten
Medienunternehmen in der Schweiz zugänglich zu machen, sofern letztere die
Erklärung der Pflichten und Rechte der Journalistinnen und Journalisten des

MOTION
DATE: 29.04.2020
MARLÈNE GERBER
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Schweizerischen Presserats anerkennen. 50

Nachdem im Juni 2020 der Ständerat dem bundesrätlichen Antrag zugestimmt hatte,
die Motion «Shared-Content-Modell» abzuschreiben, wurde der Antrag auf
Abschreibung im März 2021 im Rahmen der Debatte über das «Massnahmenpaket
zugunsten der Medien» auch im Nationalrat angenommen. 51

MOTION
DATE: 02.03.2021
CHRISTIAN GSTEIGER

Radio- und Fernsehabgabe soll ab 2019 1
Franken pro Tag kosten

Radio et télévision

Knapp fünf Monate bevor das Volk über die gänzliche Abschaffung der Billag-Gebühren
befinden wird, erläuterte das UVEK in einer Medienmitteilung, dass die Radio- und
Fernsehabgabe ab 1. Januar 2019 CHF 365 pro Jahr, also einen symbolträchtigen
Franken pro Tag betragen werde. Die Abgabe wird folglich pro Haushalt um CHF 86 pro
Jahr oder um fast 20 Prozent reduziert. Abgabepflichtig sind wie im RTVG-Gesetz
festgehalten und durch ein fakultatives Referendum bestätigt, alle Haushalte –
unabhängig davon, ob sie ein Empfangsgerät besitzen oder nicht – und alle
Unternehmen mit einem Jahresumsatz über CHF 500'000. Ausgenommen von der
Gebühr sind Bezügerinnen und Bezüger von Ergänzungsleistungen und Taubblinde;
Personen ohne Empfangsgeräte können während einer Übergangszeit von fünf Jahren
auf Gesuch von der Abgabe befreit werden. Kollektivhaushalte, zum Beispiel
Studentenheime, bezahlen in Zukunft insgesamt CHF 730, müssen die Gebühr aber
nicht mehr pro Haushalt einzeln entrichten. Etwa drei Viertel aller Unternehmen
befinden sich unterhalb der Umsatzgrenze und bezahlen entsprechend keine Gebühr,
anschliessend richtet sich die Gebührenhöhe progressiv nach den Umsätzen der
Unternehmen (CHF 500'000 bis 1 Mio.: CHF 365, CHF 1 Mio. bis 5 Mio.: CHF 910, usw.,
ab CHF 1 Mrd.: CHF 35'590). 
Die SRG wird zwischen 2019 und 2022 einen teuerungsbereinigt gleich bleibenden, auf
CHF 1.2 Mrd. pro Jahr plafonierten Abgabenanteil erhalten. Erhöht wird der Anteil für
konzessionierte Privatstationen; sie erhalten zukünftig wie vom Parlament gefordert 6
Prozent des gesamten Ertrags der Abgabe – den maximalen gemäss RTVG möglichen
Anteil. Auch die SDA wird mit CHF 2 Mio. pro Jahr unterstützt werden. Im Unterschied
zu früher werden Überschüsse neu auf ein Bundeskonto einbezahlt, damit sie für
spätere Gebührensenkungen verwendet werden können. Alle zwei Jahre überprüfen
Bundesrat und Preisüberwacher die Abgabentarife. 
Bereits im Abstimmungskampf zum RTVG hatte Medienministerin Leuthard
angekündigt, die Gebühr deutlich senken zu wollen. Die Medien beurteilten die
Mitteilung unterschiedlich. Allesamt sahen sie darin – trotz gegenteiliger
Versicherungen von Leuthard – einen politischen Entscheid im Hinblick auf die No-
Billag-Initiative. Die Tatsache, dass der Bundesrat gleichentags den Abstimmungstermin
für die Initiative bekanntgab, trug sicherlich zu dieser Wahrnehmung bei. Während aber
zum Beispiel Le Temps und der Bote der Urschweiz den Entscheid als starkes Zeichen
und als Konzession an die SRG-Kritiker erachteten, sah die BZ die Ankündigung weniger
positiv. Dies sei typisch für Doris Leuthard, die bei Problemen jeweils warte, bis sich
Mehrheiten gebildet hätten, um sich danach der Mehrheitsmeinung anzuschliessen und
ein Projekt zu präsentieren, das für alle ein Zückerchen beinhalte. Mehr als ein
politisches Zeichen des guten Willens sei dies aber nicht, da sich die SRG damit nicht
wirklich einschränken müsse. Die Befürworter der No-Billag-Initiative kritisierten
insbesondere, dass damit wiederum eine Definition des Umfangs und der Ausrichtung
des Service public umgangen werde. Adrian Amstutz (svp, BE) erachtete die
kommunizierten Änderungen zwar als einen „ersten Schritt in die richtige Richtung“,
dennoch müsse der Grundauftrag der SRG viel enger gefasst werden. Kritisch sah auch
Natalie Rickli (svp, ZH) die Neuerungen, da unter dem Strich die Gesamteinnahmen
durch die Gebühr stiegen und somit auch keine Notwendigkeit entstehen würde, die
aus ihrer Sicht erforderlichen Einsparungen vorzunehmen. 
Die SRG hingegen wird nach ersten Berechnungen CHF 40 bis 50 Mio. pro Jahr sparen
müssen, einerseits aufgrund des Gebührenplafonds, andererseits aber vor allem auch
wegen sinkender Werbeeinnahmen. Man müsse daher ein Massnahmenpaket zur
Ausgabenreduktion unter bestmöglicher Wahrung des Programmangebots erstellen,
erklärte SRG-Sprecher Daniel Steiner. 52
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Der Bundesrat erteilt der SRG eine neue
Konzession

Radio et télévision

Die neue  SRG-Konzession, die der Bundesrat der SRG für die Jahre 2019 bis und mit
2022 erteilte, verstand sich als Antwort auf die rasanten technologischen
Entwicklungen und die sich verändernden Nutzungsgewohnheiten. Nicht zuletzt könnte
die Konzession aber auch als erste Antwort auf die erstarkte Debatte zu den Leistungen
des Service public verstanden werden, wie man sie etwa im Rahmen der No-Billag-
Initiative, den Berichten zum Service public im Medienbereich oder bei zahlreichen
parlamentarischen Vorstössen beobachten konnte: In der Konzession soll auch der
Service public klarer definiert und das Leistungsprofil der SRG besser umrissen werden.
In verschiedenen Bereichen stellt der Bundesrat höhere Anforderungen an die SRG: So
etwa soll die Gesellschaft ihre Integrationsleistungen verstärken, indem sie den
Austausch zwischen den Sprachregionen fördern und junge Menschen verstärkt
erreichen soll. Zur Sicherstellung der Informationsleistung muss die SRG mindestens
die Hälfte der Gebührengelder zugunsten der Information verwenden. Ferner gehört es
neu zur rechtlichen Pflicht der SRG, mit privaten Medienunternehmen in der Schweiz
zusammenzuarbeiten und ihnen Kurzversionen von tagesaktuellen Inhalten zugänglich
zu machen. Insbesondere in Bezug auf das Unterhaltungsangebot stellt die Konzession
weitere Anforderungen zur Unterscheidbarkeit der SRG-Programme von privaten
Anbietenden. Darüber hinaus wird die SRG verpflichtet, in dauerhaften Dialog mit der
Öffentlichkeit zu treten, in erster Linie um die Angebots- und Unternehmensstrategien
zur Diskussion zu stellen. Nicht zuletzt soll mit der neuen Konzession die
Qualitätssicherung verbessert werden. 
Mit der Konzession können drei parlamentarische Vorstösse erfüllt werden: Ein Postulat
Rickli (13.3097), das mehr Mitsprache für die Öffentlichkeit bei den Programmen der
SRG verlangt, eine Motion Wasserfallen (15.3603) zur Erhöhung der Transparenz bei der
Kostenrechnung und ein Postulat der KVF-NR (17.3628), das die Prüfung einer
Reduktion der SRG-Sender will. 53
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